
 
Stellungnahme der AG JA/ JSA nach §78 KJHG/ SGB VIII 
 
Zum Vorhaben: Durchführung von Planungsgesprächen zwischen dem  
UA Jugendhilfeplanung des Jugendhilfeausschusses und den freien Trägern der 
Jugendhilfe im Bereich der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit 
 
Aus Sicht der Mitglieder der AG Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit wird durch die Einführung 
von Planungsgesprächen ein Instrument eingeführt, welches es bereits gibt: 
 
Die Jahresgespräche, die bisher mit Vertretern aus dem Fachamt geführt werden, beinhalten 
die Rückschau auf die geleistete Arbeit auf Grundlage erhobener statistischer Daten, die 
Betrachtung konzeptioneller Schwerpunkte, die Verständigung über Bedarfe  im jeweiligen 
Sozialraum und die ggf. daraus resultierenden Notwendigkeiten für konzeptionelle 
Veränderungen. 
Die Jahresgespräche beinhalten damit wichtige Informationen, welche eine Grundlage für die 
Jugendhilfeplanung  darstellen.  
 
Es stellt sich die Frage, mit welcher neuen Zielstellung nun Planungsgespräche geführt 
werden sollen? 
 
Die freien Träger schlagen vor, dass die Trägergespräche im Zeitraum von Dezember des 
laufenden Jahres bis März des Folgejahres geführt werden, um so eine zeitnahe Auswertung 
gewährleisten zu können.     
 
Die freien Träger bitten um Information darüber, wie die Jugendhilfeplanung in Zukunft 
gestaltet werden soll, denn aus unserer Sicht können Planungsgespräche die 
Jugendhilfeplanung nicht ersetzen!  
 
 
 
 
 
 


